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Was hat der Zivilschutz mit Politik zu tun

25/ Beim Blick durch die in ihren gewohnten Bahnen verlaufende Alltagspolitik unse-
res Landes taucht gelegentlich die Frage nach den möglichen und den wünschenswerten
Berührungspunkten zwischen Politik und Zivilschutz auf. Geht es nicht gerade um
grundlegende Gesetzesrevisionen oder um weitreichende Budgetentscheide, so tritt das
Thema «Zivilschutz» sowohl in der kantonalen als auch der eidgenössischen Politik
gewöhnlich in den Hintergrund. Für den Politiker schliesst sich die Akte «Zivilschutz»
in der Regel mit der Bewilligung der jährlich wiederkehrenden Budgetposten.

Mächtige Pressuregroups für oder gegen den Zivilschutz bestehen kaum, und auch in

Wahljahren eignet sich dieser kaum als Stimmenfänger. Auf der anderen Seite ist die
Pflicht, Schutzdienst leisten zu müssen, anders als die Militärdienstpflicht, nicht Gegen-
stand politischer Auseinandersetzungen. Der Zivilschutz hat sich auch in den vergan-
genen Jahren politischer Unrast erfolgreich aus dem Parteien- und Ideologengezänk
herausgehalten. Zum Beweis dafür genügt es, die Zeitungen der letzten Jahre durch-
zublättern und die massive, oftmals ungerechtfertigte Kritik an der Armee neben die
im allgemeinen positiven Meldungen über Zivilschutzangelegenheiten zu stellen.

-Desb/feresse Z/'v/75c//«f2i'

Und dennoch kann man sich auch fragen, ob diese relative Stille um den Zivilschutz
nicht ihre negativen Seiten hat. Sie kann Ausdruck der Gleichgültigkeit, des Desin-
teresses sein und schliesslich dazu führen, dass Sinn und Zweck des Zivilschutzes für
die breitere Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten. Wenn wir im folgenden für eine
vermehrte Aufmerksamkeit gegenüber dem politischen Stellenwert des Zivilschutzes
eintreten, so bedeutet dies nicht, dass wir nach destruktiver Kritik und Sensations-
meidungen rufen. Drei Bedingungen unseres freiheitlichen Rechtsstaates scheinen uns
ein Überdenken der Rolle des Zivilschutzes innerhalb unseres politischen Systems
notwendig zu machen:

1. Wie kaum in einem andern Land ist der Zivilschutz in der Schweiz unmittelbarer
Bestandteil der politischen Struktur.

2. Der Zivilschutz ist eines der wesentlichsten Mittel, mit denen die Willensnation
Schweiz gegenüber der Welt ihren Unabhängigkeitswillen unter Beweis stellt.

3. Die Verfassung der Eidgenossenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass alle in ihr
niedergelegten Rechte und Pflichten vom Souverän jederzeit geändert werden
können.

Z«/Zw/ rtzz/ «n<7 Ge/mv/z/fe

Der Entscheid, den Zivilschutz auf alle drei politischen Ebenen abzustützen und im
Verfassungsartikel (22 bis) den Vollzug der Ausführungsgesetze ausdrücklich den Kan-
tonen zuzuordnen, ist Ausdruck des Willens, die föderalistische Staatsstruktur zu erhal-
ten und mit neuem Leben zu erfüllen. Gerade auch im Zusammenhang mit der Total-
revision der Bundesverfassung wurden Stimmen laut, welche die Kantone zu reinen
Verwaltungseinheiten degradieren wollen. Die Argumente hiefür sind zumeist tech-
nischer oder ökonomischer Natur. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass heute
immer weniger Probleme auf kantonaler Ebene lösbar sind, zum andern wird das

föderalistische System als kompliziert und wenig rationell arbeitend kritisiert. Dem-
gegenüber ist der Zivilschutz eine der seltenen neuen nationalen Aufgaben, die auf
den föderalistischen Aufbau unseres Landes Rücksicht nehmen.
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Der Skeptiker mag dagegen einwenden, dass es nicht angehe, in einem für die Selbst-

erhaltung unseres Volkes so wichtigen Bereich verfassungstheoretische Werte zu berück-
sichtigen. Einziger Maßstab müsse die Effizienz sein, und hier lasse sich manchmal zu
Recht am Sinn des Föderalismus zweifeln. In der Tat kann beim Zivilschutz nichts als
die Einsatzbereitschaft und die Wirksamkeit der Organisation im Ernstfall zählen.
Daneben hängt jedoch diese Wirksamkeit nicht nur von technischen Gegebenheiten,
sondern ebensosehr auch von personellen Mitteln ab. In diesem Bereich sind die Be-
dürfnisse von Region zu Region verschieden. Die Verwirklichung des Grundsatzes
«jedem Einwohner einen Schutzplatz» führt in dicht bevölkerten Agglomerationen zur
Erstellung von Grossraumunterständen, für deren Betrieb Spezialisten benötigt werden,
die eine kleine Gemeinde mit Schutzräumen in Privathäusern nicht braucht. So sind
beispielsweise auch die organisatorischen und personellen Bedürfnisse des Katastrophen-
Schutzes in den Basler Rheinhäfen vollkommen verschieden von jenen einer Vororts-
gemeinde.

Zu diesen materiellen Erwägungen treten psychologische hinzu. Der Zivilschutz ist für
eine Katastrophe vorgesehen, für ein Ereignis also, in dem die Menschen wesentlich
mehr Zusammengehörigkeitsgefühl besitzen als im Alltag. Der Instinkt, dass bei äus-

serer Gefahr nur Solidarität das Überleben einer Gemeinschaft gewährleisten kann,
manifestiert sich bereits bei den Vorbereitungen in Friedenszeiten. Die Verfügbarkeit
optimaler Schutzeinrichtungen vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und verleiht gleich-
zeitig die Gewissheit, dass die Gemeinschaft in der Gefahr den einzelnen beschützt.
In diesem Sinne gehört der Zivilschutz zu jenen Bereichen des Zusammenlebens, in
denen die Idee der Gemeinde als kleinste politische Einheit und Schicksalsgemeinschaft
Wirklichkeit wird.

Zu den obersten Zwecken der Eidgenossenschaft gehören gemäss Artikel 2 der Bundes-
Verfassung «die Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen» und
der «Schutz der Freiheit der Eidgenossen». Es sind dies die beiden Staatsziele, die im
Zentrum der Schweizer Aussenpolitik zu stehen haben. Diese hat die Aufgabe, die
beiden abstrakten Werte der Freiheit und Unabhängigkeit in der politischen Wirklich-
keit durchzusetzen. Geschichte und gegenwärtige Weltlage lehren uns, dass es zur
Durchsetzung und Bewahrung von Idealen handfester Machtmittel bedarf.
So vermag das Prinzip der Neutralität als solches wenig gegenüber feindlich gesinnten
Mächten. Sowohl Dänemark als auch die Benelux-Staaten haben dies während des

Zweiten Weltkrieges erfahren müssen. Die Schweiz — während Jahrhunderten im
Zentrum europäischer Machtkämpfe stehend — hat sich nur durch ihre politische Ein-
heit und militärische Stärke aus Kriegshandlungen fernhalten können. Das Prinzip der
bewaffneten Neutralität trägt der Tatsache Rechnung, dass Verträge und Erklärungen
in der internationalen Politik nur so viel Wert besitzen, als tatsächliche Macht hinter
ihnen steht. Ungeachtet der zahlreichen internationalen Organisationen und Überein-
künfte gilt im Ernstfall zwischen den Staaten noch immer das Recht des Stärkeren.

In den jüngsten Konzepten der schweizerischen Aussenpolitik wird diesem Sachverhalt
Rechnung getragen, indem ideelle Ziele, wie beispielsweise das Prinzip der internatio-
nalen Solidarität oder die Vermittlerdienste der Schweiz, mit Instrumenten der Macht
verbunden werden. Die aussenpolitischen Leitlinien haben die Tatsache zu berück-
sichtigen, dass die Schweiz zwar als Wirtschaftsmacht und Finanzplatz zu den Grossen
der Welt zählt, dass sie aber politisch ein Kleinstaat ist. Spätestens seit der Oelkrise
wissen wir, dass die Schweiz zur Erhaltung ihres Wohlstandes auf eine gut funktionie-
rende Weltwirtschaft angewiesen ist. Unser Reichtum, der zu einem grossen Teil aus
ausländischen Quellen gespiessen wird (Tourismus, Exportindustrie, internationaler

261



Finanzplatz), macht uns zusätzlich verwundbar. Nicht nur Kriege und militärische
Krisen, sondern auch wirtschaftlicher Boykott und politische Erpressung können unsere
Unabhängigkeit bedrohen.

Sicher vermag der Zivilschutz keinen direkten Einfluss auf einen Wirtschaftskrieg zu
nehmen, dazu fehlen ihm die geeigneten Mittel. Entscheidend ist jedoch, dass der Zivil-
schütz — im Rahmen der Gesamtverteidigung — zu jenem Paket von Hilfsmitteln
gehört, die der Landesregierung in Konfliktfällen zur Verfügung stehen, um Erpressun-
gen und Drohungen aus einer Position der Stärke entgegentreten zu können.

rfes SfüMtsuo/&es

War es noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein möglich, die Stärke der bewaffneten
Landesverteidigung zum Maßstab für eigene Handlungsmöglichkeiten zu nehmen, so
wurden die Voraussetzungen durch die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen
grundlegend geändert. Sollte eine der Schweiz feindlich gesinnte Macht versuchen,
durch wirtschaftliche und militärische Erpressungen unser Land in ihre Abhängigkeit
zu bringen, so muss die Landesverteidigung bei der Kalkulation der Risiken einerseits
die militärischen Abwehrmöglichkeiten und Erfolgschancen, anderseits den Schutz der
Zivilbevölkerung in Rechnung ziehen. Die Absicht muss sein, die Selbständigkeit des

Schweizervolkes zu erhalten. Dieses Ziel kann nicht verwirklicht werden, wenn die
Armee zu schwach ist, um einen feindlichen Angriff abzuwehren. Es wird jedoch auch
dann verfehlt, wenn die Bevölkerung keine ausreichenden Schutzmöglichkeiten besitzt
und den feindlichen Vernichtungswaffen wehrlos ausgeliefert ist. Daraus folgt aber
auch, dass der Zivilschutz den Handlungsspielraum in der Schweizer Aussen- und
Verteidigungspolitik erheblich erweitert. Jede Verteidigungsanstrengung verliert ihren
Sinn, wenn es unmöglich ist, das, was verteidigt werden soll, vor der Vernichtung zu
bewahren. Die Position der Schweiz in internationalen Konflikten und Krisen muss
durch jeden schwachen Punkt gefährdet werden. Ein möglicher Feind wird nicht davor
zurückschrecken, allfällige Schwächen, wie beispielsweise den ungenügenden Schutz
der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur, für seine Erpressungen hemmungslos aus-
zunützen.

Da die Schweiz eine Willensnation ist, und ihre Verfassung dem einzelnen Bürger ein
Maximum an Freiheiten und Rechten zubilligt, ist es im Krisenfalle notwendig, dass
die Mehrheit der Bevölkerung an den Sinn und Wert der Verteidigung unserer natio-
nalen Selbständigkeit glaubt. Die politische Führung muss überzeugend aufzeigen
können, dass es gefährlich ist, auf Friedensangebote einzugehen, welche die Selbst-
aufgäbe als freie Nation zur Voraussetzung haben. Der Bürger muss einsehen können,
dass der Friede nicht in jedem Fall die bessere Alternative ist, insbesondere dann nicht,
wenn er auf der Preisgabe der eigenen Ideale wie Freiheit und Demokratie und auf
der Unterjochung unter eine politische Fremdherrschaft beruht.

Wir kennen aus dem Zweiten Weltkrieg die Propagandamittel und Unterdriickungs-
massnahmen, die den totalitären Mächten zur Verfügung standen, um ganze Bevölke-

rungen in den sicheren Tod zu treiben. In einem Land hingegen, in dem der Bürger
als mündiges Individuum geachtet wird, zählen bei der Entscheidung, ob auf Pressionen
eingetreten oder ihnen selbst um das Risiko eines Konflikts widerstanden werden soll,
nicht Propaganda und Polizeiterror, sondern allein politische und militärische Argu-
mente. Steht fest, dass die Armee im Einsatz eine Erfolgschance hat, so bedarf es eben-
sosehr der Gewissheit, dass der Zivilschutz der Zivilbevölkerung eine optimale Über-
lebenschance bieten kann. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass in der
heutigen Situation der Aufwand für die Armee politisch nur zu rechtfertigen ist, wenn
es gleichzeitig einen gut ausgebauten Zivilschutz gibt. Der Sinn der Armee in einem
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freien, demokratischen Staat kann kein anderer sein als der Schutz der Freiheit der

Gesamtbevölkerung, wofür die Sicherstellung von deren Überleben in einer Katastrophe
erste Voraussetzung ist.

Po/Ztzsc/jer Eiwsafz /«> (few Z/üi/scTwtzgeJarzfee«

Die Erfahrung lehrt, dass es in der Regel wesentlich weniger Energie braucht, Unter-
Stützung und Sympathie für eine neue Idee zu gewinnen, als späterhin das Interesse

an der Verwirklichung eines Projekts wachzuhalten. Oft gelingt es nicht, den Elan
über die Anfangsphase hinaus zu bewahren und in der wenig spektakulären Alltags-
arbeit einzusetzen. Nur mit Böswilligkeit liesse sich behaupten, der Zivilschutz habe
während der vergangenen Jahre dieses Schicksal erlitten. Im Gegenteil, es ist bemer-
kenswert, wie wenig der Zivilschutzgedanke von seiner ursprünglichen Stosskraft ver-
loren hat. Dies mag zum Teil dadurch bedingt sein, dass der Hauptzweck des Zivil-
Schutzes, die Betreuung und der Schutz der Zivilbevölkerung im Katastrophenfall, stets
aktuell ist. Im wesentlichen kommt das Verdienst auch dem Miliz- und Berufskader der
Zivilschutzorganisationen auf allen Stufen zu.

Auf der andern Seite ist nicht zu übersehen, dass es in der innenpolitischen Arena um
den Zivilschutz still geworden ist. Hier entfaltete sich naturgemäss die grösste Aktivität
in den Zeiten der Legiferierung, als es darum ging, den Zivilschutz gesetzlich zu ver-
ankern, oder — vor sechs Jahren — die neue Konzeption einzuführen. Die heissen Aus-
einandersetzungen um die Einführung des Zivilschutzobligatoriums für Frauen gehören
inzwischen der Vergangenheit an. An den Tagungen des Schweizerischen Bundes für
Zivilschutz, der schwergewichtig zur politischen Propagierung des Zivilschutzgedankens
ins Leben gerufen wurde, herrschen heute technische Fragen vor. Hauptgrund für diese

Entwicklung ist, dass gegenwärtig keine nennenswerte politische Gruppierung den Zivil-
schütz als solchen in Frage stellt. Zudem haben sich auch die Auseinandersetzungen
um die Einsatzdoktrin zunehmend entpolitisiert, insbesondere seit der Zivilschutz mit
der Konzeption 71 erfolgreich ins Gebäude der Gesamtverteidigung integriert wurde.
Dennoch wäre es in zweifacher Hinsicht verfehlt, den Zivilschutz im politischen Abseits
zu belassen. Zum einen kann und darf sich der Zivilschutzgedanke nicht im rein Tech-
nischen erschöpfen. Hinter allen organisatorischen Vorkehren stehen Ideale, deren
Bedeutung für die Gemeinschaft wesentlich weiter reichen als bloss materielle Daseins-
Vorsorge. Der Zivilschutz ist konkreter Ausdruck des Soldidaritätsgefühls in einer
Gemeinschaft. Darin liegen auch die wesentlichen Motive für die Dienstleistung.
Zum zweiten macht die besondere politische Struktur unseres Landes den permanenten
Kontakt mit der Politik notwendig. Die Tatsache, dass der Souverän mittels Initiative
und Referendum aktiv auf die Gestaltung der Verfassung Einfluss nehmen kann,
bedingt für alle Bereiche des staatlichen Handelns, dass sie sich dem beständigen
Prozess der Legitimation zu unterwerfen haben. Nur so kann es auch gelingen, dem
Stimmbürger zur Einsicht zu verhelfen, weshalb gewisse Pflichten gegenüber der
Gemeinschaft und gewisse finanzielle Aufwendungen unerlässlich sind.

Das nahezu schrankenlose Ausgabenwachstum, das die Haushalte der öffentlichen
Hand während der Hochkonjunktur erfuhren, kann heute nicht mehr fortgesetzt wer-
den. Da und dort werden rigorose Einsparungen nötig, teilweise sind sie bereits in die
Wege geleitet. Begrenzte Mittel stehen unbegrenzten Forderungen gegenüber. Jeder
sieht verständlicherweise sein Ressort als das wichtigste an, und für einzelne Sektoren
fehlt es nicht an wortreichen Promotoren. Zu denken ist hier nur an die Sozialleistun-
gen. Es besteht daher die Gefahr, dass die notwendigen Einsparungen bei jenen Staats-
aufgaben vorgenommen werden, hinter denen keine starken politischen oder Wirtschaft-
liehen Lobbies stehen. Enthält sich der Zivilschutz des politischen Engagements, so
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könnte dies so ausgelegt werden, als ob er mit den ihm zugeordneten Mitteln zufrieden
sei. Da der Zivilschutz keine starken Pressuregroups im Parlament oder in den grossen
Wirtschaftsverbänden besitzt, liegt die Aufgabe zur Propagierung der eigenen Ziele und
Bedürfnisse bei ihm selbst. Der Zivilschutz muss — viel mehr als andere Bereiche
staatlicher Tätigkeit — den Politikern seine Existenznotwendigkeit selbst beweisen.
Auch wenn sich heute jedermann aus Verantwortung zum Staat bei den Begehren
Zurückhaltung auferlegen muss, so darf nicht der Eindruck erweckt werden, als ob dies
aus einer Position der Schwäche oder Gleichgültigkeit heraus geschähe. Unerlässlich
ist, dass die Initiative vom Zivilschutz selbst ausgeht — das heisst von den Ämtern und
den Zivilschutzbünden — und nicht allein auf Aktionen seitens der Politiker abgestellt
wird. Es bieten sich für eine aktive Selbstdarstellung zahlreiche Wege; drei seien hier
abschliessend erwähnt:

1. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Zukunftssicherung kann sich der Zivilschutz
als entscheidendes Mittel zum Katastrophenschutz darstellen.

2. Es sollte inskünftig nicht mehr möglich sein, Debatten um die Landesverteidigung
zu führen, ohne den Zivilschutz als wesentliche Säule der Gesamtverteidigung zu
anerkennen und auch entsprechend zu fördern.

3. Demokratie ist nicht zuletzt auch eine Schulung des mündigen Menschen zur Soli-
darität. Dies in der Praxis zu verwirklichen, ist eine der wichtigsten Staatsbürger-
liehen Funktionen des Zivilschutzes.

t/rs

Zwei Meinungsumfragen unter die Lupe genommen
yo» .LLzrfzK

Im Zusammenhang mit der Behandlung des Berichtes über die Militärausgaben des

Bundesrates, der durch ein sozialdemokratisches Postulat ausgelöst wurde, berief sich
Ständerat Morier-Genoud (soz., VD) auf eine Meinungsumfrage, aus der hervorgehe,
dass das Schweizervolk weitere Einsparungen beim Militär für wünschenswert halte.
Beleuchtet man jedoch diese Untersuchung etwas genauer und zieht man vor allem eine
neuere Meinungsumfrage in Betracht, so bietet sich ein anderes Bild.

Die Meinungsumfrage, auf die sich der sozialdemokratische Standesherr in der März-
session berief, wurde im Februar dieses Jahres bekannt. Bei näherer Betrachtung sind
zur Stichhaltigkeit dieser Untersuchung aber Fragezeichen zu setzen. So ist etwa
angesichts der Verwerfung des IDA-Kredites durch das Schweizervolk kaum anzu-
nehmen, dass — wie dies das vorgelegte Zahlenmaterial ebenfalls glauben machen
will — der Volkswille dahingeht, bei der Entwicklungshilfe am wenigsten Einsparun-
gen vorzunehmen. Analysiert man das Resultat der Volksabstimmung über die Ein-
führung eines zivilen Ersatzdienstes, so kann auch hier festgestellt werden, dass das

wuchtige Nein des Souveräns zum zivilen Ersatzdienst gleichzeitig ein beeindruckendes
Ja zur bewaffneten Landesverteidigung war. Der gleiche Souverän soll nun aber gerade
dort, wozu er sich mit einer nicht wegzuinterpretierenden Deutlichkeit bekannt hat,
am meisten Sparanstrengungen vornehmen wollen?
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